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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1979

Norm

StPO §173 A

StPO §174

Rechtssatz

Ohne vorangehende gerichtliche Vorladung im Sinn des § 173 StPO darf die Vorführung des Beschuldigten

(Verdächtigen) nur bei Vorliegen eines Vorführungsgrundes bzw Haftgrundes im Sinn des § 175 Abs 1 StPO angeordnet

werden; einer vom Institut für gerichtliche Medizin der Universität Wien dem Beschuldigten zugemittelten Einladung

kommt nicht die Eigenschaft einer gerichtlichen Vorladung zu.
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